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Die Pferde sollen in allen Haltungsformen ausgeglichenes  
Verhalten und guten körperlichen Zustand zeigen.

Einzelbox (2x Wh)²

schmale Seite (1,75 x Wh)

Trennwand (brusthoch) (0,8 x Wh)
Trennwand (oben vergittert) (1,3 x Wh)
Trennwand (undurchsichtig = Ausnahme)(1,45 x Wh)
Strebenabstände max.6cm oder mind.30cm
Stabstärke (senkrecht) mind. ¾ Zoll
Stabstärke (waagerecht) mind. 1,5 Zoll

Einraumlaufstall ohne permanenten Auslauf (2 x Wh)² je Pferd
wie bei Einzelbox

Gruppenlaufstall mit Auslauf und      Futterständen im Stall (3 x Wh²) je Pferd

Gruppenlaufstall mit Auslauf und ohne  Futterstände        (2,5 x Wh²) je Pferd
 Auslauffläche bis 2 Pferde    >150m²

bei mehr als 2 Pferden, für jedes zus.Pferd      +40m²
Sonstige Maße lichte Deckenhöhe mind. 1,5 x Wh

Krippensohle (Wh / 3)

Außentüren Höhe (1,4 x Wh)
Breite1,20m

halbe Tür          untere Hälfte 0,8xWh

Freßstände seitliche Transparenz Breite80 cm (Pferde)
Länge (1,8 x Wh)

Stallgasse mind. 2 x Durchgangsbreite
möglichst > 3m

Anbindestand
in Schleswig-Holstein mit Erlaß vom 4.Dez. 2001 zu verbieten
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